
In der Versorgungspraxis haben sich DiPA bislang nicht etabliert. Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und 
 Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP) wurde der Anwendungsbereich der DiPA zwar erweitert, bleibt aber leistungs rechtlich 

weiterhin auf die häusliche Versorgung beschränkt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Aufnahme zur Erprobung. 
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WAS SIND DIPA?
Mit dem Digitale-Versorgung-und-Pflege-Moderni-
sierungs-Gesetz hat der Gesetzgeber Digitale Pflege-
anwendungen (DiPA) als neue Leistung der sozialen 
Pflegeversicherung eingeführt. DiPA sind digitale Anwen-
dungen zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen 
in der häuslichen Versorgung. Nach § 40a Abs. 1 SGB XI 
sollen sie dazu beitragen, Beeinträchtigungen der Selbst-
ständigkeit oder der Fähigkeiten der pflegebedürftigen 
Person zu mindern oder einer Verschlimmerung der 
Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken. Ihr gesetzlicher 
Nutzenbezug ist damit auf die pflegerische Versorgung 
in der Häuslichkeit ausgerichtet.
Über ihre Erstattungsfähigkeit entscheidet das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
durch die Aufnahme in das Verzeichnis für digitale 
Pflegeanwendungen. Nur gelistete Anwendungen kön-
nen zulasten der Pflegekassen genutzt werden. Trotz 
 bestehender Antragsmöglichkeit seit Dezember 2022 ist 
bislang keine DiPA aufgenommen worden. Gerade dieser 
ausbleibende Versorgungseffekt erklärt den gesetzlichen 
Nachsteuerungsbedarf.
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